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Verhaltenskodex 

in der Propsteipfarrei St. Peter und Paul - Bochum 

 

 

Die Propsteipfarrei St. Peter und Paul will Kindern, Jugendlichen und allen Menschen 

Lebensräume bieten, in denen sie ihre Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen 

und ihren persönlichen Glauben entfalten können. Dies sollen geschützte Orte sein, in 

denen Menschen sich angenommen und sicher fühlen. Kinder und Jugendliche brauchen 

und finden Vorbilder, die sie als eigenständige Persönlichkeiten respektieren und unter-

stützen und denen sie vertrauen können. Die Verantwortung für den Schutz vor jeglicher 

Form von Gewalt liegt bei den ehrenamtlichen und haupt- und nebenberuflichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern.  

Ziel der präventiven Arbeit ist es, eine „Kultur der Achtsamkeit“ zu etablieren und dadurch 

Kinder und Jugendliche sowie schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene vor jeglicher 

Form von gewalttätigen und sexualisierten Übergriffen zu schützen. Hierzu bedarf es der 

Aneignung von Wissen und der Schaffung von kurzen Beschwerdewegen. Vor allem aber 

gilt es, eine Haltung einzunehmen, die gekennzeichnet ist durch wachsames Hin-

schauen, offenes Ansprechen, transparentes und einfühlsames Handeln im Umgang mit 

Kindern und Jugendlichen, mit schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen und unterei-

nander. 

Diese Haltung findet ihren Ausdruck im folgenden Verhaltenskodex. Er ist verbindlich für 

alle, die in unserem Namen und Auftrag mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sei es 

haupt-, neben-, oder ehrenamtlich. Gleichzeitig möchten wir gerade den Ehrenamtlichen 

damit einen sicheren Handlungsrahmen geben.  

Im Folgenden werden Kinder und Jugendliche Schutzbefohlene genannt. Diese Formu-

lierung inkludiert ebenfalls schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene. Alle Personen, die 

mit Schutzbefohlenen arbeiten, werden Betreuer/innen genannt. 

 

1. Ich bin mir meiner Verantwortung für den Schutz der mir anvertrauten Menschen 

bewusst. Ich verpflichte mich daher, alles in meinen Kräften Stehende zu tun, dass 

niemand den mir anvertrauten Menschen seelische, körperliche und/oder sexuali-

sierte Gewalt antut und dass Kirche ein sicherer Ort für alle ist.  
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2. Ich weiß, dass kirchliches Handeln, Unterricht, Erziehung, Betreuung, Beaufsich-

tigung, Ausbildung, Pflege und Seelsorge unvereinbar sind mit jeder Form von 

körperlicher, verbaler, psychischer und sexualisierter Gewalt. Jedes Verhalten, 

das die Achtung vor dem anderen Menschen und seiner eigenen Entwicklung ver-

letzt oder stört, widerspricht den Prinzipien kirchlichen Handelns. 

 
3. Ich unterstütze die Schutzbefohlenen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortli-

chen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Ich stärke sie, für ihr 
Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ihr Recht auf Hilfe wirksam 
einzutreten. 

 

4. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Schutzbefohlenen ist geprägt von Wert-

schätzung und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und ihre Würde. 

 

5. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich res-

pektiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham der mir anver-

trauten Schutzbefohlenen. Dabei achte ich auf meine eigenen Grenzen.  

Ich beachte dies auch im Umgang mit den Medien, insbesondere bei der Nutzung 

von Handy, mobilen Endgeräten und Internet. 

 

6. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzuneh-

men und die notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der 

Schutzbefohlenen einzuleiten. Ich beziehe aktiv Stellung gegen diskriminierendes, 

gewalttätiges und sexistisches Verhalten, ob in Wort oder Tat.  

 

7. Ich höre zu, wenn die mir anvertrauten Menschen mir verständlich machen möch-

ten, dass ihnen seelische, sexualisierte oder körperliche Gewalt angetan wird. Ich 

bin mir bewusst, dass seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt nicht nur von 

männlichen, sondern auch von weiblichen Tätern verübt wird und dass nicht nur 

Mädchen, sondern auch Jungen häufig zu Opfern werden. 

 

8. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den 

mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern bewusst. Ich  

handele nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus und 

missbrauche nicht das Vertrauen der Schutzbefohlenen. 

 

9. Ich bin mir bewusst, dass gewalttätige Äußerung oder Handlung und jede sexua-

lisierte Handlung mit Schutzbefohlenen disziplinarische und/oder strafrechtliche 

Folgen hat. 

 

10. Ich wurde in Fragen des Kinder- und Jugendschutzes unter Berücksichtigung der 

Vorgaben der Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Minderjähri-

gen meines Bistums geschult und weitergebildet. 
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11. Ich kenne die Verfahrenswege und die (Erst-)Ansprechpersonen im Rahmen der 

Pfarrei:  

Propst Michael Ludwig, Telefon: 0171 720 79 89  

und des Bistums Essen:  

Frau Monika Bormann, Telefon 0151 16 47 64 11 

Frau Mechthild Hohage Telefon: 0151 571 500 84  

Frau Dr. Anke Kipker Telefon: 0171 316 59 28 oder 

Herr Martin Oppermann, Telefon: 0160 93 09 66 34 

Ich weiß, wo ich mich beraten lassen kann:  

Caritas Beratungsstelle Neue Wege, Telefon: 0234 50 36 69 

oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und Unterstützung bekomme, und werde sie in 

Anspruch nehmen.  

 

Wenn ich Kenntnis von einem Sachverhalt erlange, der den Verdacht auf sexuellen 

Missbrauch nahelegt, teile ich dies unverzüglich der zuständigen Person der Lei-

tungsebene,  

Propst Michael Ludwig, Telefon 0171 720 79 89 

oder einer mir vertrauten Person aus dem Seelsorgeteam der Pfarrei mit.  

Unabhängige Ansprechpartner im Bistum Essen sind  

Frau Monika Bormann, Telefon 0151 16 47 64 11 

Frau Mechthild Hohage Telefon: 0151 571 500 84  

Frau Dr. Anke Kipker Telefon: 0171 316 59 28 oder 

Herr Martin Oppermann, Telefon: 0160 93 09 66 34 

 

12. Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexuali-

sierter Gewalt rechtskräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungs-

verfahren gegen mich eingeleitet worden ist. Sollte diesbezüglich ein Ermittlungsver-

fahren gegen mich eingeleitet werden, verpflichte ich mich, dies meinem Dienstvor-

gesetzten bzw. dem Leiter der Pfarrei umgehend mitzuteilen. 

 

 

Grundsätze für die Arbeit mit Schutzbefohlenen 

 

Gestaltung von Nähe und Distanz 

In der pädagogischen, erzieherischen und pflegerischen Arbeit mit Schutzbefohlenen 

geht es darum, ein adäquates Verhältnis von Nähe und Distanz zu schaffen. Die Bezie-

hungsgestaltung muss dem jeweiligen Auftrag entsprechen und stimmig sein.  

 

Angemessenheit von Körperkontakt 

Körperliche Berührungen sind in der Arbeit mit Menschen nicht auszuschließen. Aller-

dings haben sie altersgerecht und dem jeweiligen Kontext angemessen zu sein. Sie ha-

ben die freie und erklärte Zustimmung durch die jeweilige Schutzperson vorauszusetzen, 

d.h. der Wille der Schutzperson ist ausnahmslos zu respektieren. Stete Achtsamkeit und 

Zurückhaltung sind geboten. Ablehnung muss ausnahmslos respektiert werden. Auch die 

Betreuer/innen selbst dürfen Körperkontakt ablehnen.  
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Sprache und Wortwahl 

Durch Sprache und Wortwahl können Menschen zutiefst verletzt und gedemütigt werden. 

Von daher hat jede Form persönlicher Interaktion und Kommunikation durch Wertschät-

zung und einen auf die Bedürfnisse und das Alter der Schutzperson angepassten Um-

gang geprägt zu sein. 

 
 

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

Der Umgang mit sozialen Netzwerken und digitalen Medien ist in der heutigen Zeit alltäg-

liches Handeln. Die Auswahl von Filmen, Fotos, Spielen und Materialien muss im Sinne 

eines achtsamen Umgangs miteinander sorgsam getroffen werden. Sie hat pädagogisch 

sinnvoll und altersadäquat zu erfolgen. 

Filme und Fotos von Schutzbefohlenen sowie von Betreuern/innen dürfen ohne vorherige 

Genehmigung weder veröffentlicht noch ins Netz gestellt werden. 

 

Zulässigkeit von Geschenken 

Der Umgang mit Geschenken an und von Schutzbefohlenen ist von den Betreuern/innen 

reflektiert und transparent zu handhaben. 

 

Disziplinarmaßnahmen/Erzieherische Maßnahmen 

Die Wirkung von Strafen ist nur schwer abzuschätzen und daher gut zu durchdenken. 

Falls Sanktionen unabdingbar sind, ist darauf zu achten, dass diese im direkten Bezug 

zum Fehlverhalten stehen, angemessen, konsequent und für den Betroffenen auch plau-

sibel sind. 

 

Beachtung der Intimsphäre 

Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut, das es zu wahren gilt.  

Die persönlichen Grenzen der Scham von Schutzbefohlenen sind zu respektieren. Auch 

die Grenzen der Betreuer/innen werden geachtet. 

 

Verhalten auf Tagesaktionen, Freizeiten und Reisen 

Freizeiten mit Übernachtung sind besondere Situationen mit besonderen Herausforde-

rungen. Diese Maßnahmen sind grundsätzlich pädagogisch sinnvoll und wünschenswert, 

da sie viele unterschiedliche Erfahrungsebenen ansprechen. Die Betreuer/innen sollen 

sich der damit verbundenen Verantwortung bewusst sein.  

Die Gruppenregeln müssen bekannt sein und mit allen Teilnehmern/innen besprochen 

werden. 

Die bestehenden Haus- und Gruppenregeln des Veranstaltungsortes sind einzuhalten. 

 


